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3.2 Landwirtschaftszonen 

§  12 Landwirtschaftszone 

Landwirtschaftszone 1 Die Landwirtschaftszone ist für die bodenabhängige landwirtschaft-
liche und gartenbauliche Produktion sowie für die innere Aufsto-
ckung im Sinne der Art. 16 und Art. 16a Abs. 1 und 2 RPG bestimmt. 
2 Die Zulässigkeit von weiteren Produktionsmethoden und Nutzungs-
formen richtet sich nach eidgenössischem Recht. 
3 Ersatzaufforstungen sowie Anlagen zum ökologischen Ausgleich 
(z.B. Terrainveränderungen) bis 50 Aren pro einzelne Anlage sind 
zulässig soweit keine überwiegenden, insbesondere landwirtschaftli-
chen, Interessen entgegenstehen. 

§  13 Bauten in der Landwirtschaftszone 

Bauten in der  
Landwirtschaftszone 

1 Für alle Bauten und Anlagen ist ein in Abwägung sämtlicher betrof-
fener Interessen optimaler Standort zu wählen. Sie haben sich unter 
Wahrung der betrieblichen Erfordernisse in Bezug auf Ausmass, 
Gestaltung, Stellung sowie Bepflanzung in die Landschaft einzufü-
gen. 
2 Für Wohngebäude sind 2 Geschosse erlaubt. Im Übrigen werden 
Gebäudehöhen und Gebäudelängen vom Gemeinderat unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und der bau- und feu-
erpolizeilichen sowie wohnhygienischen Erfordernisse festgelegt. Es 
gilt für alle Bauten gegenüber den angrenzenden privaten Grundstü-
cken generell ein Grenzabstand aus der halben Gebäudehöhe, min-
destens aber 4 m. 
3 In der Landwirtschaftszone gilt die Empfindlichkeitsstufe III. 

3.3 Schutzzonen 

§  14 Naturschutzzonen Kulturland 

Naturschutzzonen 
Kulturland 

1 Die Naturschutzzonen dienen der Erhaltung und Entwicklung von 
Lebensräumen schutzwürdiger Pflanzen und Tiere. 
2 Soweit nachstehend nichts anderes festgelegt wird, sind Bauten, 
Anlagen, dem Schutzziel zuwiderlaufende Terrainveränderungen 
(Abgrabungen, Aufschüttungen, Ablagerungen), Bewässerung, Ent-
wässerung, Umbruch, Verwendung von Pflanzenschutz- und Un-
krautvertilgungsmitteln, Aufforstung nicht gestattet. 
3 In den Naturschutzzonen ist insbesondere alles zu unterlassen, 
was die Pflanzen- und Tierwelt beeinträchtigen kann. Verboten ist 
insbesondere das Verlassen der Wege, das Anzünden von Feuern 
ausserhalb der hierfür vorgesehenen Stellen, die Durchführung von 
Festen und sportlichen Veranstaltungen, das Laufen lassen von 
Hunden. Vorbehalten bleiben vom Gemeinderat angeordnete Unter-
halts- und Schutzmassnahmen. 
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 4 Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Naturwerte und zur 
Optimierung des Schutzzieles können bewilligt werden. 
5 Ausnahmen: Naturschutzzonen dürfen betreten werden 

a) für die Bewirtschaftung und Unterhaltsarbeiten 
b) für die Überwachung 
c) für wissenschaftliche Untersuchungen 
d) für geführte Exkursionen 
e) für Jagd und Fischerei gemäss entsprechendem Pachtver-

trag 
Für c) und d) sind vorgängig die Bewilligung des Gemeindera-
tes sowie die Erlaubnis der Grundeigentümer einzuholen. 

6 Vorbehalten bleiben Vereinbarungen zwischen den Grundeigentü-
mern bzw. Bewirtschaftenden und der Gemeinde bzw. dem Kanton 
zur Abgeltung ökologischer Leistungen, wobei nach Bedarf weitere, 
dem Schutzziel entsprechende und im Einzelfall festzulegende An-
forderungen und Bedingungen zu erfüllen sind. 
7 Folgende Naturschutzzonen werden ausgeschieden: 

 

 Zone Darstellung im 
Kulturlandplan 

Schutzziel 
(erhalten / för-
dern) 

Bewirtschaftung, Unterhalt, Nut-
zungseinschränkungen 

 Weiher mit 
Pufferzone 

- hellblau - Laichgebiet / 
Brutbiotop 

- kein Nährstoff-
eintrag 

- kein Schwimmen, Befahren, 
Einfangen, Aussetzen von Tie-
ren 

Pufferzone: 
- keine Düngung und Beweidung, 

Nutzung als Heuwiese 

 Tümpel mit 
Pufferzone 

- hellblau / 
grau 

- Laichgebiet / 
Brutbiotop für 
Pionierarten 

- kein Nährstoff-
eintrag 

- kein Schwimmen, Befahren, 
Einfangen, Aussetzen von Tie-
ren 

Pufferzone: 
- keine landwirtschaftliche Be-

wirtschaftung 
- Anlage von Kleinstrukturen 

 Trockener 
Wegrand-
streifen 

- grau / braun 
gepunktet 

- Pionierarten, 
Vernetzungs-
element 

- keine landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung 

- Anlage von Kleinstrukturen 

 Obstgarten 
mit Fromen-
talwiese 
 

- gelb mit hell-
grüner 
Baumsigna-
tur 
(symbolisch) 

Obstgarten: 
- Brut- und Nah-

rungsbiotop 
- Trittstein, Ver-

netzungsele-
ment 

- Artenvielfalt 
- vielfältiger 

Übergangsbe-
reich Baugebiet- 
Kulturland 

 
Fromentalwiese: 
- artenreiche 

Heuwiese 

Obstgarten: 
- abgehende Bäume wieder mit 

Hochstammobstbäumen erset-
zen 

- Ergänzungspflanzungen er-
wünscht (1/3 der Fläche sollte 
mit Bäumen bestockt sein) 

 
 
 
 
 
Fromentalwiese: 
- Heu- und Emdschnitt 
- keine Flüssigdünger 
- keine Stickstoff-Mineraldünger  
- Beweidung: nur Herbstweide 

mit Rindern 
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 Zone Darstellung im 
Kulturlandplan 

Schutzziel 
(erhalten / för-
dern) 

Bewirtschaftung, Unterhalt, Nut-
zungseinschränkungen 

- bei fehlendem Bewirtschaf-
tungsvertrag erster Schnitt ab 
15. Juni 

 Fromental-
wiese 

- gelb - artenreiche 
Heuwiese 

- Heu- und Emdschnitt 
- keine Flüssigdünger 
- keine Stickstoff-Mineraldünger  
- Beweidung: nur Herbstweide 

mit Rindern 
- bei fehlendem Bewirtschaf-

tungsvertrag: frühester Schnitt-
zeitpunkt 15. Juni 

 Buntbrache 
 

- hellgelb / 
grün ge-
rastert 

 
- Lage: 

Die drei im Kul-
turlandplan be-
zeichneten Bunt-
brachen sind 
nicht genau auf 
die im Plan ein-
gezeichnete Orts-
lage fixiert. Sie 
können innerhalb 
der im Plan ge-
strichelten Be-
grenzung perio-
disch in nord-
südlicher Rich-
tung verschoben 
werden. Sie ha-
ben jedoch im-
mer eine Min-
destbreite von 
6 m aufzuweisen 
und immer zwei 
Wege zu verbin-
den (Vernet-
zung). 

- mehrjähriger, 
mit einheimi-
schen Wildkräu-
tern angesäter 
Streifen 

- Brut- und Nah-
rungsbiotop 

- Trittstein, Ver-
netzungsele-
ment 

- Artenvielfalt 

- Ansaat mit einheimischer Wild-
kräutermischung 

- mindestens 6 m breit 
- keine Dünger und Pflanzenbe-

handlungsmittel 
- mindestens zwei Jahre und 

maximal sechs Jahre am glei-
chen Standort 

 Uferschutz-
zone 

- nicht darge-
stellt 

 
- Lage: Beid-

seitiger, 6 m 
breiter Strei-
fen entlang 
der Gewäs-
ser, gemes-
sen ab der 
Grenze der 
Gewässer-
parzelle, bei 
nicht ver-
markten 
Grenzen ab 
Uferlinie ge-
mäss mittle-
rem Som-
merwasserst
and 

- Erhaltung und 
Aufwertung der 
Bachläufe samt 
Ufersäume, Bö-
schungen und 
Bestockungen 

- keine Terrainveränderungen 
(Aufschüttungen / Abgrabun-
gen) 

- keine Düngung 
- periodische Mahd, das Schnitt-

gut ist abzuführen 
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§  15  Naturschutzzonen Wald 

Naturschutzzonen 
Wald 

 

1 Die Naturschutzzonen Wald dienen der Erhaltung und Förderung 
seltener Waldgesellschaften und besonderer Waldstrukturen als Le-
bensraum schutzwürdiger Pflanzen und Tiere. 
2 Soweit nachstehend oder vertraglich nichts anderes festgelegt wird, 
sind die Bestände soweit möglich mit standortheimischen Baumarten 
und auf natürliche Art zu verjüngen. Bereichernde Strukturen und 
Totholz sind zu belassen. Für den Privatwald besteht eine allgemei-
ne Anzeichnungspflicht durch den Forstdienst. 
3 Die Naturschutzzonen Wald werden wie folgt unterteilt: 

 

 Zone Bezeichnung 
im Kulturland-
plan 

Schutzziel (erhal-
ten / fördern) 

Bewirtschaftung, Unterhalt, Nut-
zungseinschränkungen 

 Auenwald - hellbau wel-
lenförmig 
schraffiert 

- Brut- und Nah-
rungsbiotop 

- Artenvielfalt 

- waldbauliche Eingriffe sind auf 
eine standortgerechte Artenzu-
sammensetzung auszurichten 

- standortfremde Baumarten mit-
telfristig entfernen 

 Altholzinsel - dunkelgrün 
eng diago-
nal schraf-
fiert 

- Brut- und Nah-
rungsbiotop 

- Artenvielfalt  

- langfristiger Verzicht auf forstli-
che Nutzung (vgl. sep. Verträge 
resp. Waldbetriebsplan) 

 Naturwald-
gemässe Be-
stockung 

- dunkelgrün 
weit diago-
nal schraf-
fiert 

- Naturwaldge-
mässe Besto-
ckung 

- Verjüngung ausschliesslich mit 
standortheimischen Baum-
arten. 

- standortfremde Baumarten mit-
telfristig entfernen 

3.4 Überlagerte Schutzzonen 

§  16 Landschaftsschutzzone 

Landschafts-
schutzzone 

1 Die Landschaftsschutzzone ist der Landwirtschaftszone überlagert. 
Sie dient der Erhaltung der weitgehend unverbauten und naturnahen 
Landschaft in ihrem Aussehen und ihrer Eigenart. 
2 Die zulässige Nutzung richtet sich unter Vorbehalt nachstehender 
Einschränkungen nach 3.2 dieser BNO. Von den in den Absätzen 3 
und 4 genannten Ausnahmen abgesehen sind Bauten und Anlagen, 
Terrainveränderungen (Abgrabungen, Aufschüttungen, Ablagerun-
gen) verboten. 
3 Bestehende landwirtschaftliche Siedlungen, Bauten und Anlagen 
dürfen zeitgemäss unterhalten, erneuert und ausgebaut werden, 
wenn das Schutzziel nicht übermässig beeinträchtigt wird. Kleinere 
Terrainveränderungen, Bienenhäuschen, Weide- und Feldunterstän-
de, Fahrnisbauten und betriebsnotwendige Installationen (Regen-
schutzdächer, Hagelschutznetze usw.), die der Bewirtschaftung die-
nen, sowie weitere Bauten und Anlagen wie für den ökologischen 
Ausgleich, Renaturierungsmassnahmen, Flur- und Wanderwege 
oder Ähnliches können bewilligt werden, wenn sie auf den Standort 
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angewiesen sind und keine überwiegende öffentliche Interessen 
entgegenstehen. 

3.5 Schutzobjekte 

§  17    Naturobjekte 

Naturobjekte Die im Bauzonen- und Kulturlandplan bezeichneten Naturobjekte 
sind geschützt, dürfen nicht beseitigt werden und sind artgerecht zu 
unterhalten. 

 

 Naturobjekt Bezeichnung 
im Plan 

Schutzziel (erhal-
ten / fördern) 

Pflegemassnahmen, 
Nutzungseinschränkungen 

     

 Hecke, 
Feldgehölz, 
Ufergehölz 

- hellgrün 
 
Pufferstreifen 
3 m breit um 
die Hecken 
(ohne Signa-
tur) 

- Brut- und Nah-
rungsbiotop 

- Gliederung der 
Landschaft 

- Trittstein, Ver-
netzungsele-
ment 

- Windschutz 
- vielfältiger Über-

gangsbereich 
Wald-Kulturland 

- Artenvielfalt 

- Struktur erhalten 
- periodisch zurückschneiden / 

verjüngen 
- im gleichen Jahr nicht mehr 

als 1/3 auf den Stock setzen 
- vorgelagerter Krautsaum von 

3 m Breite 
- Artenzusammensetzung 

verbessern 
- keine Beweidung 
- keine Bauten innerhalb des 

Pufferstreifens 
 

 Geschützter 
Waldrand 

- grün vertikal 
schraffiert 

- Brut- und Nah-
rungsbiotop 

- Gliederung der 
Landschaft 

- Trittstein, Ver-
netzungsele-
ment 

- Windschutz 
- vielfältiger Über-

gangsbereich 
Wald-Kulturland 

- Artenvielfalt 

- Waldrand stufig, strukturiert, 
buchtig und artenvielfältig 
anlegen und erhalten 

- keine vorgelagerte Auffors-
tung 

- extensiv bewirtschafteter 
Krautsam von 3 m Breite 
vorlagern 

 

§  18    Kulturobjekte 

Kulturobjekte Die im Kulturlandplan bezeichneten Kulturobjekte sind geschützt, 
dürfen nicht beseitigt werden und sind artgerecht zu unterhalten. 

 

§  40 Aufhebung bisherigen Rechts 

Aufhebung bisherigen 
Rechts 

1 ………. 
2 Diese Teiländerung ersetzt die §§ 12 bis 22 und 40 der Bau- und 
Nutzungsordnung vom 27. Februar 2002 (RR). 

 


